Absender:                                                                                                                 Datum: 

Empfänger: 

 Ihr Zeichen:oooooooo,Kundennummer ooooooooo; Angedrohte Strom/Gas/Wassersperre
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit  ihrem Schreiben vom oo.oo.oooo    wurde mir die Strom/Gas/Wassersperre angedroht.
Mein monatliches Netto- Einkommen beläuft sich derzeit unter Berücksichtigung des Kindergeldes und der laufenden Kosten auf 0000,00  EUR.

Als Nachweis habe ich diesem Schreiben  einen Einkommensnachweis und eine  Auflistung meiner Ausgaben beigefügt.

Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass dies gerade einmal ausreicht, die Grundversorgung für mich und meine 00-köpfige Familie zu sichern.  
Es ist mir bewusst, dass ich Ihnen Geld für die Strom/Gas/Wasserlieferung schulde, und will diese Schulden auch begleichen. Momentan bemühe ich mich intensiv meine finanzielle Lage zu verbessern.
Daher bitte ich Sie zunächst auf die Strom/Gas Wassersperre zu verzichten und biete Ihnen folgenden Zahlungsplan an:
Ab kommenden Monat zahle ich zusätzlich zur  laufenden Abschlagszahlung eine 

Rate in Höhe von xx,xx EUR insgesamt also xxx,xx EUR. 

Ich versichere Ihnen, meinen oben genannten Abschlagszahlungen nachzukommen.  

Bitte lassen Sie meine Familie und besonders unsere Kinder im Alter von xx, xx, xx Jahren nicht menschenunwürdig leben und akzeptieren Sie meinen Vorschlag.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Name
Hinweis:
· Legen Sie die oben genannten Belege in Fotokopie oder Liste bei.

· Berechnen Sie zuerst, wie hoch die Abschlagzahlung sein kann. Dafür erstellen Sie eine Einnahmen- Ausgabenliste  oder einen Haushaltsplaner (kostenlos im Internet). 
Copyright 
Die Urheber- und Nutzungsrechte (Copyright) für Texte, Grafiken, Bilder und Design liegen bei der STP Portal GmbH. Eine gewerbliche Verwendung der Inhalte ist nur nach vorheriger Zustimmung der STP Portal GmbH erlaubt.

Sprachregelung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im Text z.B. "jeder Gläubiger ist…" und nicht jede(r) Gläubiger(in). Der Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen mit ein. 

Rechtlicher Hinweis 

Die Inhalte unserer Ratgeber sind für das allgemeine Verständnis und für die Weiterbildung in den jeweiligen Themenbereichen gedacht, jedoch nicht als Beratung im Einzelfall. Wie alle rechtlichen Bereiche sind auch die von uns dargestellten Sachverhalte ständigen Veränderungen unterworfen. Benutzen  Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für Ihre Entscheidungen.
Für Ihr individuelles rechtliches Anliegen wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt oder an eine für Ihren Einzelfall geeignete und zulässige Beratungsstelle (z.B. Schuldnerberatung). Die hier dargestellten Artikel beziehen sich auf das Recht in Deutschland (außer, wenn es eindeutig anders erläutert ist). Bei Fragen zu rechtlichen Sachverhalten außerhalb von Deutschland wenden Sie sich bitte ebenfalls an einen Anwalt.

Die Autoren und Verantwortlichen des Insolvenz-Ratgebers übernehmen keine Haftung für den Inhalt der veröffentlichten Artikel, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

 

Hinweis zum Musterbrief: Angedrohte Strom-/Gas-/Wassersperre

1.) Ausfüllhinweise:

In diesen Vordruck fügen Sie ein:

Ihre Adresse, d.h. Name, Straße mit Hausnummer / oder Postfach  und Postleitzahl mit Wohnort

Name, Straße mit Hausnummer / oder Postfach  und Postleitzahl mit Wohnort des Empfängers (Gläubigers)

Ihren Wohnort und das Datum

Ihre Daten und Zahlen, entsprechend der Textstelle.

Bitte vergessen Sie nicht den Brief zu unterschreiben!

2.) Erläuterungen:

Sie können nicht ohne Strom, Wasser oder Gas leben. Mit der Ankündigung der Stromsperre heißt es jetzt für Sie: Höchste Zeit zu handeln. Die Grundversorgung für Sie und Ihre Familie muss gesichert sein.

Üblicherweise erfolgt mit dem Mahnschreiben die Ankündigung der Sperre. Eine Sperre darf aber nicht erfolgen, wenn Kleinkinder, alte Menschen, Kranke und Behinderte im Haushalt leben. Wenn die Sperre zu Gesundheitsschäden führen würde oder der Zahlungsverzug erstmalig besteht oder gering ist.
TIPP. Ist es absehbar, dass Sie auch in Zukunft Ihre Engergieschulden nicht bezahlen können wenden Sie sich umgehend an das Sozialamt.
